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Staatengruppe gegen Korruption (GRECO)
GRECO (frz. Group d'etats contre /a corruption) ist eine

Staatengruppe des Europarats, die 1999 gegriindet wurde um Hauptsitz StraRburg, Frankreich
Korruption europaweit zu bekampfen. Griindung 1. Mai 1999
Tatigkeitsberei Korruptionsbekampfung in
ch Europa
Mitarbeiter
Etat

Webadresse coe.int/greco
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Kurzdarstellung

Als erster Schritt um koordiniert gegen Korruption in Europa vorzugehen wurde im Jahr 1994 die
»Multidisciplinary Group on Corruption“ des Europarats gegrindet. Finf Jahre spater wurde GRECO
gegrundet von urspringlich 17 Mitgliedern des Europarats. Die Aufgabe der Gruppe ist, die Einhaltung von
allgemein festgelegten Anti-Korruptionstandards in den Europarat-Mitgliedsstaaten zu Uberwachen. Zu den
aktuelle Themen, welche GRECO behandelt, gehoért unter anderem Transparenz bei der
Parteienfinanzierung.

Organisationsstruktur

Zurzeit umfasst GRECO 49 Mitgliedsstaaten, darunter 48 Europaische Staaten und die USA. Jedes Mitglied
kann bis zu zwei Vertreter mit Stimmrechten in die Generalversammlung schicken.

Arbeitsweise

Unter Beteiligung der Mitgliedsstaaten Uberprift GRECO die Einhaltung der Anti-Korruptionstandards. Zuerst
gibt es eine Evaluierungsrunde, in der die Anti-Korruptionsgesetze in allen Mitgliedsstaaten bewertet und
Empfehlungen gegeben werden. In einer zweiten Runde wird die Implementation der Empfehlungen
Uberpruift.
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Deutschland und GRECO

Im Dezember 2009 wurde der GRECO EvaIuierungsbericht[l] Uber die Transparenz der Parteienfinanzierung
in Deutschland veroffentlicht. Deutschland wurde aufgefordert bis zum 30. Juni 2011 Uber die Umsetzung
der Empfehlungen zu berichten. Am 29. Juni 2011 war das Thema schlieBlich auf der Tagesordnung des
Innenausschuss; zu spat um die Empfehlungen ernsthaft zu bearbeiten. Die zehn Empfehlungen des Berichts
sind:

1. Fir Wahlervereinigung in den Bundeslandern sollten die gleichen Regeln hinsichtlich Transparenz,
Kontrolle der Rechnungslegung und Sanktionen bei Verstéen gelten, wie fir politische Parteien

2. Rechenschaftsberichte fir Wahlkampfe sollten kurz nach den Wahlkampfen verdéffentlicht werden.

3. Die Grenze von 50.000 Euro flr die unmittelbare Veroffentlichung von Parteispenden gemaR Parteigesetz
sowie die Grenze von 10.000 Euro zur Bekanntgabe von Parteispenden sollte gesenkt werden. Anonyme
spenden sollen ganz verboten werden.

4. Direkte Spenden an Abgeordnete und Kandidaten sollten verboten werden bzw. eine Rechenschafts- und
Offenlegungspflicht ahnlich wie fur Parteien sollte eingefihrt werden.

5. Verschiedene Formen der staatlichen Unterstlitzung (z. B. Zuschisse an Stiftungen oder Jugendgruppen)
sollten in einem offiziellen Dokument dargelegt werden. Die Trennung zwischen Finanzierung von Parteien
einerseits und von Stiftungen und Fraktionen andererseits sollte gewahrleistet sein.

6. Klare Bedingungen flr das Parteisponsoring sollten aufgestellt werden.
7. Die Unabhangigkeit der externen Prifung der Rechenschaftsberichte der Parteien sollte gestarkt werden.

8. Die Unabhangigkeit der mit der Aufsicht der Parteienfinanzierung betrauten Stelle sollte sichergestellt
sein. AuBerdem sollten der Stelle geeignete Kontrollinstrumente, Mitarbeiter und Fachwissen zur Verfligung
stehen.

9. Fehlende Sanktionen fur VerstéBe bei Barspenden tber 1.000 Euro sollten festgelegt werden. Die
Anwendbarkeit von Sanktionen bei VerstéRen gegen die Anforderungen zur Offenlegung von spenden sollte
konkretisiert werden.

10. Etwaige Verstdlle gegen den Verhaltenskodex im Hinblick auf Spenden an Abgeordnete sollten
aufgeklart werden. Diese VerstoRe sollten wirksame, angemessene und abschreckende Strafen nach sich
ziehen.

Weiterfuhrende Informationen

Webauftritt GRECO

GRECO Dokumentenverzeichnis der dritten Evaluierungsrunde

Einzelnachweise

1. T GRECO Evaluierungsbericht vom 4. Dezember 2009. Abgerufen am 29. Juni 2009

Ausgabe: 07.02.2026 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice Seite 2 von 2


http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/default_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/ReportsRound3_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2009)3_Germany_Two_DE.pdf

	GRECO
	Kurzdarstellung
	Organisationsstruktur
	Arbeitsweise

	Deutschland und GRECO
	Weiterführende Informationen
	Einzelnachweise


